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ter Umstanden vollstandig kontra-
produktiv wirken und marktwirt-
schaftliche Gesetze verletzen (z.B.
bei ungeniigender Nachfrage nach
einem Diplomstudium oder bei
gleichwertigem Angebot einer an-
deren Bildungsstatte in zumutbarer
Distanz).

Uneinheitliche kantonale Stipendien-
regelungen und restriktive Verga-
bungspraktiken stellen sich einer mo-
dernen Ausbildungsfinanzierung ent-
gegen.

Stipendienhiirden
behindern den
Bildungserfolg

Dr. Georges Durtschi, Direktor der
Akad, Zurich

Die Lernfortschritte waren gut und die
schulinternen Zensuren waren viel-
versprechend. Dennoch geriet die fri-
here Arztgehilfin, die sich bei Akad fir
den Maturitatskurs eingeschrieben
hatte, in Gefahr, ihre Weiterausbil-
dung abbrechen zu mussen: Der Kan-
ton Zlrich, in dem Sandra K. zweiein-
halb Jahre zuvor Wohnsitz genom-
men hatte, weigerte sich, ein Stipen-
dium zu gewahren. Sie habe, so ein
Behordenentscheid vom  Fruhjahr
1990, eine zweijahrige Wartefrist
nicht beachtet, wahrend der Neuzu-
zuger keine Ausbildung beginnen dr-
fen, und zwar auch dann nicht, wenn
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dies auf eigene Rechnung und Gefahr
geschieht. Ebenso ablehnend verhielt
sich der frihere Wohnkanton St. Gal-
len, der bei der Einkommensbemes-
sung von den gunstigeren Ostschwei-
zer Lebenshaltungskosten ausging.
Der Fall von Sandra K. zeigt Unge-
reimtheiten auf, die sich im Schweizer
Stipendienwesen bemerkbar ma-
chen: Als Folge der kantonal unter-
schiedlichen Bestimmungen und Ver-
gabungspraktiken mehren sich die
Falle, wo Bewerber empfindlich be-
nachteiligt werden.

Wichtiges Datum

Die Generalversammlung 1991
findet am

Freitag, 3. Mai 1991,

ca. 10.00 Uhr,

im Schloss Hiinigen,

3510 Konolfingen

statt. Bitte reservieren Sie sich
schon heute diesen wichtigen
Termin in Ihrer Agenda.

Date importante

L'assemblée générale 1991
aura lieu le

vendredi 3 mai 1991

a 10 heures env.

au Chateau Hiinigen

3510 Konolfingen.

Veuillez noter aujourd’hui déja
dans votre agenda cette date
importante.




Besonders stossend wirkt die zwei-
jahrige Wartefrist, wahrend der Neu-
zuzuger keine Ausbildung aufnehmen
durfen, wenn sie ihrer Stipendien
nicht verlustig gehen wollen. Viele
Kantone kennen entsprechende Be-
stimmungen, deren eigentlicher
Zweck es ist, die Hochschulkantone
und die Kantone mit einem gut ausge-
bauten Stipendienwesen vor den Fol-
gen des starkes Gefalles in der Stipen-
dienhéhe zu schiitzen. Die Differen-
zen zwischen den Kantonen sind in
der Tat derart betrachtlich, dass ein
Wohnungswechsel die Lage von Stu-
dierenden deutlich veréandern kénnte:
Der Kanton Zirich ist zum Beispiel mit
Maximalstipendien von 28000 Fran-
ken bedeutend grossziigiger als der
Kanton Nidwalden mit 9000 Franken.
In der Praxis hat die Wartefrist den Ne-
beneffekt, in vielen Fallen eine Ausbil-
dungsfinanzierung géanzlich zu verhin-
dern. Denn dem Normal-Studieren-
den ist die juristische Fussangel War-
tefrist kaum bekannt. Ahnunglos be-
ginnt er sein Studium. Und auch fir
Personen, die tatsachlich von dem be-
fristeten Studienverbot wissen soll-
ten, wirkt es stark demotivierend,
zwei Jahre auf den Beginn der Ausbil-
dung warten zu missen. Der Verweis
auf die Moglichkeit, im urspringli-
chen Wohnkanton ein Stipendienge-
such zu stellen, fuhrt dabei nur zu oft
ins Leere, wie der Fall von Sandra K.
zeigt. Selbst Studiendarlehen stellen
keinen gangbaren Weg mehr dar, seit
die Kantone in dieser Hinsicht sehr zu-
rackhaltend geworden sind.

Als Losung drangt sich eine Stipen-
dienharmonisierung unter den Kanto-

nen und eine Abschaffung des «Stu-
dienverbots» in der Wartefrist auf.
Denn Mangel in der Ausbildungsfi-
nanzierung konnen nicht nur fir den
Lebensweg der Betroffenen schwer-
wiegende Auswirkungen haben, sie
stehen im Widerspruch mit formulier-
ten Zielen der eidgendssischen Poli-
tik. Das Bundesamt fir Industrie, Ge-
werbe und Arbeit (Biga) bemUht sich
gegenwartig darum, in einer Weiter-
bildungsoffensive zusatzliche Reser-
ven zu mobilisieren.

Verbesserungen des Stipendienwe-
sens sollen sich nicht nur auf die War-
tefrist beschranken: Die gegenwarti-
ge Struktur des Stipendienwesens
benachteiligt die privaten Bildungsin-
stitutionen gegentiber den Staats-
schulen. Selbst im grosszugigen Kan-
ton Zurich sind zum Beispiel die Bei-
trage ans Schulgeld auf 7000 Fran-
ken pro Jahr beschrankt. Dies in ei-
nem Kanton, der sich die Ausbildung
eines eigenen Mittelschulers jahrlich
rund 20000 Franken kosten lasst.
Fur jene Studierenden, denen staatli-
che Stipendien verweigert werden
oder nicht genilgen, vermittelt die
Akad Kontakte zu privaten Fonds oder
Stifungen, die mit ihren Leistungen
oftmals Hartefélle zu Uberbriicken
vermaogen.

13



	Stipendienhürden behindern den Bildungserfolg

